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3204 E – 218 (2024) 

 

Beschluss 

I. Anlass zur Änderung des Geschäftsverteilungsplans gibt die Abordnung von 

Richterin am Landgericht Dr. Stuckmann an das Amtsgericht Oberhausen.  

II. Der Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Oberhausen für das Jahr 

2024 wird zum 08.11.2024 wie folgt geändert: 

1. Richterin am Landgericht Dr. Stuckmann übernimmt das Dezernat von 

Richterin am Amtsgericht Hoepken.  

2. Der Abschnitt C. I. 1. c) Werktäglicher Bereitschaftsdienst in Betreuungssa-

chen wird gestrichen.  

3. Die Abschnitte F. I. und II. werden wie folgt neu gefasst:  

I. Betreuungs- und Unterbringungssachen 
• Betreuungssachen gemäß § 271 FamFG,  
• Unterbringungssachen gemäß § 312 FamFG, soweit nicht an-

derweitig verteilt,  
• Betreuungsrechtliche Zuweisungssachen gemäß § 340 FamFG,  
• sonstige Sachen, soweit sie durch Bundesgesetz dem Betreu-

ungsgericht zugewiesen sind, 
• die aus den vorstehenden Regelungen herrührenden Rechtshil-

fesachen  

 

Abteilungen 10, 11 und 12 (Bestand) 

Abteilungen 110 und 111 (Bestand) 

Die Verfahren aus den Abteilungen 110 und 111 werden ab 2024 in 
der Abteilung 112 geführt.  

Abteilung 112 (Bestand und Neueingänge e-Akten) 

 

Richterin am Amtsgericht Teschner:  A – J  

Vertreter: 

1.  Richter am Amtsgericht Dr. Bonifacio 

2.  Richterin am Landgericht Dr. Stuckmann 



  2 

 

Richterin am Landgericht Dr. Stuckmann: K – R  

Vertreter: 

1.  Richterin am Amtsgericht Teschner  

2.  Richter am Amtsgericht Dr. Bonifacio 

 

Richter am Amtsgericht Dr. Bonifacio:  S – Z  

Vertreter: 

1.  Richterin am Landgericht Dr. Stuckmann 

2.  Richterin am Amtsgericht Teschner 

 

II. Betreuungsgerichtliche Unterbringungssachen, 
freiheitsentziehende Maßnahmen und Zwangs-
behandlungen 
Abweichend von Abschnitt F. I. sind von montags bis freitags, mit 
Ausnahme von Feiertagen und sonstigen dienstfreien Tagen, in der 
Zeit zwischen 8:00 Uhr und 15:30 Uhr die unten genannten Richter 
für die Bearbeitung für folgende an diesem Tag bekanntwerdenden 
Verfahren bzw. Anträge zuständig, soweit diese unaufschiebbar sind:  

• Unterbringungen, freiheitsentziehende Maßnahmen und 
Zwangsbehandlungen gemäß § 312 FamFG nach BGB und 
PsychKG NW 

• Anträge auf Absonderung nach IfSG 
• Anträge auf Genehmigung besonderer Sicherungsmaßnahmen 

im Rahmen von Unterbringungen gemäß § 126 a StPO 

Maßgeblich für die Begründung der Zuständigkeit ist der Zeitpunkt 
des Eingangs des Antrags oder der Mitteilung der Maßnahme. 
Ebenso von der Zuständigkeit umfasst sind o.g. Anträge, die der kon-
zentrierte Bereitschaftsdienst zuvor als Angelegenheit des ordentli-
chen Dezernenten eingeordnet hat.  

Für Anträge oder bekannt gewordene Verfahren, die in der Zeit zwi-
schen 8:00 Uhr und 15:30 Uhr bei Gericht eingegangen sind, jedoch 
dem an diesem Tage zuständigen Richter nicht vorgelegt wurden und 
am Tage ihres Eingangs keine Erledigung gefunden haben, ist der für 
den Folgetag zuständige Richter zuständig. 
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Der nach dem Geschäftsverteilungsplan unter Abschnitt F. I. allge-
mein zuständige Dezernent kann die Bearbeitung eines Geschäfts je-
derzeit übernehmen. 

 

Wochentag  Dezernent  Vertreter  

Montag  Richterin am Amtsgericht  
Teschner 

1. Richterin am Landgericht 
Dr. Stuckmann  

2. Richter am Amtsgericht Dr. 
Bonifacio 

Dienstag  Richterin am Landgericht Dr. 
Stuckmann 

1. Richter am Amtsgericht Dr. 
Bonifacio  

2. Richterin am Amtsgericht 
Teschner 

Mittwoch  Richter am Amtsgericht  
Dr. Bonifacio 

1. Richterin am Amtsgericht 
Teschner  

2. Richterin am Landgericht 
Dr. Stuckmann 

Donnerstag  Richterin am Amtsgericht  
Teschner 

1. Richterin am Landgericht 
Dr. Stuckmann 

2. Richter am Amtsgericht Dr. 
Bonifacio 

Freitag  Richterin am Landgericht Dr. 
Stuckmann 

1. Richter am Amtsgericht Dr. 
Bonifacio  

2. Richterin am Amtsgericht 
Teschner 

 

Oberhausen 30.10.2024 

DAS PRÄSIDIUM DES AMTSGERICHTS 

 
gez. Unterschriften 
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